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HERAUSFORDERUNGEN DER MODERNEN 
ENTWICKLUNGSPOLITIK

Die großen Herausforderungen der Entwicklungs-
politik (Armut und Armutsmigration, Klimawandel, 
Finanz- und Überschuldungskrisen) verlangen nach 
kohärenten, national und international abgestimm-
ten Lösungsansätzen, die auf der Eigenverantwor-
tung der Zielländer aufbauen. Die unter der deutschen 
G20-Präsidentschaft initiierte Partnerschaft mit Afrika, 
der Marshallplan mit Afrika und die Compact-with- 
Africa-Initiative stehen für einen solchen modernen 
entwicklungspolitischen Ansatz, der auf die Reform-
bereitschaft afrikanischer Länder auf Grundlage der 
Agenda 2063 der Afrikanischen Union und der Agenda 
2030 und die verstärkte bilaterale und multilaterale 
Koordination zur Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für private Investitionen setzt. 

Eine Kernherausforderung internationaler Poli-
tik und damit auch der Entwicklungspolitik ist die na-
tionale und internationale Fragmentierung sowie die 
Betonung der Entwicklungsrolle des Staates. Die Wirk-
samkeit bilateraler entwicklungspolitischer Ansätze 
und der Maßnahmen multilateraler Akteure wie IWF, 
Weltbank, regionaler und multilateraler Entwicklungs-
banken und der EU ließen sich durch eine stringentere 
Koordinierung und eine stärkere Einbeziehung des Pri-
vatsektors effizienter gestalten. Durch eine verbesserte 
Koordinierung und die Ausbalancierung unterschiedli-
cher Zielsetzungen, insbesondere in politischen Fra-
gen, ließe sich überdies eine größere Hebelwirkung zur 
Umsetzung erforderlicher politischer und wirtschaftli-
cher Reformen der Partner entfalten. Hierzu sind tech-
nische Unterstützung und Kapazitätsaufbau ebenso 
wichtig wie der Ausbau zielgerichteter Finanzinstru-
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mente in der bi- und multilateralen Entwicklungszu-
sammenarbeit. Dadurch können die Institutionen des 
Staates und das Funktionieren der Märkte gestärkt 
werden.

Die deutsche Entwicklungspolitik folgt immer 
mehr dieser Strategie. Das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
hat in den vergangenen Jahren seine entwicklungs-
politische Zusammenarbeit konzentriert und mit dem 
»Marshallplan mit Afrika« einen Fokus auf die Unter-
stützung reformbereiter Staaten in Afrika im Rahmen 
von Reformpartnerschaften sowie die Stärkung des pri-
vaten Sektors gelegt. 

Die entwicklungspolitische Afrikastrategie zielt 
zudem darauf ab, dass technische und finanzielle Mit-
tel der Entwicklungszusammenarbeit – auch über den 
katalytischen Einsatz dieser Instrumente – zunehmend 
zur Stärkung der Rahmenbedingungen für die privat-
wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern einge-
setzt werden. Dies greift den Gedanken der Agenda 
2030 auf, die einen aktiven Part der Privatwirtschaft 
bei der Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele 
(SDGs) vorsieht. Die Partnerschaft mit Afrika, der Mar-
shallplan mit Afrika und die Compact-with-Africa-Ini-
tiative stehen exemplarisch für die Neuausrichtung der 
deutschen Entwicklungs- und Afrikapolitik.

Von zentraler Bedeutung für den Erfolg jeder Ent-
wicklungs- und Afrikapolitik zur Stärkung des Privat-
sektors, aber auch der produktiven Rolle des Staates, 
sind drei Dinge. Erstens gilt es, die makroökonomi-
sche Stabilität zu verbessern, das heißt gesamtwirt-
schaftliche Stabilität und Schuldentragfähigkeit, Mobi-
lisierung inländischer Ressourcen, ein investitions-
freundliches Steuersystem und handelsfreundliche 
Zollgestaltung, ein solides Management öffentlicher 
Investitionen, die Reform von Staatsbetrieben und 
ein modernes Public Financial Management. Außer-
dem muss das Geschäftsumfeld investitionsfreund-
lich sein. Dazu gehören Rechtssicherheit, verlässliche 
Regulierung und Institutionen, Investorenschutz und 
Streitbeilegungsmechanismen, bessere Projektvor-
bereitung und die Standardisierung von Projekt- und 
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Afrika im BMZ.
1 Der Artikel ist Anfang Februar in italienischer Sprache in der Zeit-
schrift Limesonline erschienen. 
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Finanzierungsverträgen. Auch die Finanzmarktrah-
menbedingungen und den Zugang zu Finanzdienstleis-
tungen gilt es, u.a. durch die Weiterentwicklung inlän-
discher Kapitalmärkte zur Ermöglichung attraktiver 
fristenkongruenter Finanzierungen, des Regulierungs-
rahmens für Langzeitinvestoren, der Instrumente zur 
Risikominderung sowie der Finanzinstrumente zur In- 
frastrukturfinanzierung, zu verbessern.

DER G20 COMPACT WITH AFRICA

Im Rahmen seiner G20-Präsidentschaft hat sich 
Deutschland deshalb auch dort für einen fokussierten 
Ansatz der G20 in der Zusammenarbeit mit Afrika stark 
gemacht. Die G20 haben ihre Verpflichtung zu wirt-
schafts- und finanzpolitischer Zusammenarbeit auf 
internationaler Ebene sowie ihr Streben nach solidem, 
nachhaltigem, ausgewogenem und inklusivem Wachs-
tum bekräftigt. Einen besonderen Schwerpunkt haben 
sie auf die Erhöhung der Krisenfestigkeit der Weltwirt-
schaft als Voraussetzung für das Erreichen dieser Ziele 
gelegt. 

Jahrzehntelang hatte Afrika keine wirtschafts-
politische Priorität. Afrika galt – vielfach zu Unrecht – 
als Fass ohne Boden: politische Unsicherheiten, kaum 
wirtschaftliche Dynamik, kleine fragmentierte Märkte, 
Armut, Korruption, kaum Erfolgsgeschichten. Entspre-
chend halbherzig fiel das Engagement von Wirtschaft 
und Politik – mit Ausnahme des entwicklungspoliti-
schen Ressorts – aus.

Drei Dinge haben sich jedoch in der Zwischenzeit 
geändert: Erstens ist Afrika politisch wieder ein wich-
tiges Thema geworden. Der Zustrom von Migranten 
nach Europa hat deutlich gemacht, dass nur die Schaf-
fung von Perspektiven vor Ort das Verlassen der Hei-
mat unattraktiv macht. 

Zweitens ist das Afrikabild nuancierter und realis-
tischer geworden. Die Vorstellung von Afrika als einem 
in Chaos und Elend versinkenden Kontinent hat sich 
dahingehend gewandelt, dass viele internationale 
Partner – auch die G20 – Afrika als Chancenkontinent 
entdecken. Zwar gibt es gescheiterte Staaten, aber es 
gibt auch viele erfolgreiche Staaten. Eine Reihe von 
Ländern, darunter die Länder, die dem Compact with 
Africa beigetreten sind, arbeiten erfolgreich an Refor-
men zur Steigerung des Wirtschaftswachstums. 

Drittens gehen wir die Herausforderung, na ti-
onale Politiken wie Finanz-, Wirtschafts-, Handels-, 
Außen- und Agrarpolitik kohärent mit der Entwick-
lungspolitik zu gestalten, konstruktiv an. Mit den Afri-
kapolitischen Leitlinien von 2014 und dem Kabinetts-
beschluss zur Wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas 
vom 7. Juni 2017 hat die Bundesregierung als Ganzes 
ein Signal der Kohärenz gesetzt. Auch die EU hat sich 
schon seit vielen Jahren der Verbesserung der Kohä-
renz und der Koordinierung verschrieben. Das weithin 
bereits praktizierte Joint Programing ist diesbezüglich 
ein wichtiges Instrument zur Überwindung nationaler 
Alleingänge. 

Die Arbeit im G20-Kontext in der Entwicklungsar-
beitsgruppe und dem Compact with Africa zielen eben-
falls auf die verbesserte Koordinierung von bilatera-
len und multilateralen Entwicklungsakteuren ab. Mit 
dem Compact with Africa wollen wir die gesamtwirt-
schaftlichen und unternehmerischen Rahmenbedin-
gungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten für pri-
vate Investoren verbessern und dies zu einer Gemein-
schaftsaufgabe der G20 machen. 

THEORIE UND PRAXIS DER COMPACT INITIATIVE

Die Diskussion um die Hilfe für die ärmsten Länder der 
Welt wurde in den letzten drei Jahrzehnten von drei 
Schulen dominiert. Eine Schule geht davon aus, dass 
man nur die Entwicklungshilfe verdoppeln müsse, um 
das Armutsproblem in den ärmsten Ländern zu lösen. 
Eine zweite Schule, angeführt u.a. von William Easterly 
(»Wir retten die Welt zu Tode«) geht davon aus, dass 
Entwicklungshilfe und ihre Sachwalter mehr schaden 
als nützen, da sie die Anreize zur Selbsthilfe verringern 
und Fehlanreize setzen. Eine dritte Gruppe, um Daron 
Acemoglu und James Robinson (»Warum Nationen 
scheitern«), betont die Bedeutung »guter« Institutio-
nen und Regeln für nachhaltiges Wachstum. 

Daron Acemoglus instititutionenökonomische 
Analyse ist ein auch empirisch fundierter Ansatz: Län-
der mit guten Institutionen, die die produktive Rolle 
von Staat und Markt entfalten lassen, konnten auch 
größere Entwicklungserfolge erzielen. Die oben aus-
geführten Prinzipien moderner Entwicklungspolitik, 
reflektieren diesen institutionenökonomischen Ansatz. 

Der Compact with Africa (CwA), der im G20-Finanz-
bereich – dem sogenannten Finance Track – vorange-
trieben wird sowie der Marshallplan mit Afrika setzen 
hier an. Das Konzept zum CwA geht auf Thesen des 
führenden Afrikaökonomen Paul Collier zurück. Sein 
Grundgedanke: Die internationale Staatengemein-
schaft trägt zum Aufbau guter ökonomischer Institu-
tionen bei, indem sie in einen »compact« mit reformwil-
ligen armen Ländern eintritt, zu dem alle Partner bei-
tragen, um vor Ort die Rahmenbedingungen für private 
Investitionen zu verbessern. Die deutsche Präsident-
schaft 2017 hat dieses Konzept in der G20 eingeführt.

Afrikanische Länder, die über eine Investitionsver-
einbarung (»Compact«) der Initiative beitreten möch-
ten, erklären sich bereit, die Bedingungen für private 
Investitionen zu verbessern. Ziel der Länder ist es, Risi-
ken, die privaten Investitionen bisher im Wege stehen, 
zu senken. Allerdings nicht durch willkürliche Zuwen-
dungen an Unternehmen und ihre Lobbyisten, sondern 
durch eine grundlegende Verbesserung der gesamt-
wirtschaftlichen, unternehmerischen und finanz-
marktpolitischen Rahmenbedingungen. Die teilneh-
menden afrikanischen Länder wählen deshalb die für 
sie passenden Elemente aus einem »Katalog« modu-
lar nutzbarer Maßnahmen zur Verbesserung der mak-
roökonomischen, unternehmens- und finanzpoliti-
schen Rahmenbedingungen. 
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Bei der Auswahl der Maßnahmen und Prioritäten 
arbeiten die Länder mit der Afrikanischen Entwick-
lungsbank (AfDB), dem Internationalen Währungsfonds 
(IWF) und der Weltbankgruppe (WBG) sowie bilateralen 
G20-Partnern zusammen. Dadurch soll die Koordinie-
rung zwischen den Entwicklungspartnern verbessert 
werden. Und über die G20 bekommen die afrikanischen 
Länder eine Plattform, um über Transparenz und peer 
support ihre Reformen zu bewerben und voneinander 
zu lernen, um die Unterstützung der Partner einzufor-
dern und um die »Compacts« bei Investoren bekannt zu 
machen. Denn der Lackmustest für Erfolg ist nicht der 
»compact« selbst, sondern die Investoren, die mobi-
lisiert werden: international und vor allem national; 
für Handel, Produktion und Infrastruktur; von großen 
Unternehmen, aber am wichtigsten durch das verbes-
serte Umfeld für kleine und mittlere Unternehmen.

Die Umsetzung der in den »Compacts« festgeleg-
ten Maßnahmen wird in sogenannten Compact Teams 
koordiniert und überprüft. Sie bestehen aus Vertre-
tern des Landes, der Internationalen Organisationen 
und der beteiligten bilateralen Partner vor Ort. Auf 
G20-Ebene wird die Arbeit in der Africa Advisory Group 
koordiniert. 

Der Compact with Africa ist langfristig angelegt 
und steht allen afrikanischen Ländern offen, die Inte-
resse an einer nachhaltigen Verbesserung der Rah-
menbedingungen für private Investitionen im Rahmen 
eines solchen Programms haben. Der Erfolg oder Miss-
erfolg des Compact eines Landes hängt von der erfolg-
reichen Umsetzung der Maßnahmen ab, die nach Auf-
fassung des Landes und der Privatwirtschaft für einen 
Ausbau der Investitionstätigkeit erforderlich sind. 

Auf einen Katalog von Aufnahme- oder Aus-
schlusskriterien für den CwA wurde bewusst verzich-
tet. Gerade deshalb ist eine kritische Selbstselektion 
besonders wichtig. Dazu tragen der einer Aufnahme 
vorgeschaltete Dialog mit den drei 
internationalen Organisationen 
(Weltbank, IWF und Afrikanische 
Entwicklungsbank) sowie die Ver-
pflichtung zur Entwicklung einer 
Compact-bezogenen »Infrastruk-
tur« (die schon genannten Com-
pact Teams, Pflege einer Website, 
sowie Investitionsprospekte und 
Policy Matrices, auf die wir noch 
eingehen) bei. 

Im Laufe der deutschen 
G20-Präsidentschaft haben sich 
zehn afrikanische Länder der Ini-
tiative angeschlossen: Ägypten, 
Äthiopien, Benin, Elfenbeinküste, 
Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, 
Senegal und Tunesien. Allen die-
sen Ländern ist gemeinsam, dass 
sie die Initiative nutzen wollen, 
um sich weiter zu verbessern und 
zu den emerging markets aufzu-

schließen. Kernelement dabei ist, dass es in erster Linie 
auf die Länder selbst und ihren Willen zur Veränderung 
ankommt.

Alle oben genannten Länder haben sogenannte 
Prospekte vorgelegt, die ihre Prioritäten und Reform-
absichten skizzieren. Sieben der Länder haben ihre 
Investitionspartnerschaften bereits weiter konkreti-
siert und Policy Matrices entwickelt, die ihre Reformvor-
haben detaillierter beschreiben. Jede Matrix enthält 
nachprüfbare Ziele sowie einen Zeitplan für die Maß-
nahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für private Investitionen. Die Policy Matrices sind damit 
eindrucksvoller erster Indikator dafür, dass es die Län-
der ernst meinen. Außerdem erhalten die Policy Mat-
rices die komplementären Unterstützungsmaßnahmen 
der internationalen Organisationen und Partnerländer 
aus dem Kreis der G20 und darüber hinaus. Dies ist ganz 
im Sinne einer Partnerschaft, zu der jeder beiträgt. 

Alle maßgeblichen Informationen zu den Com-
pacts – u.a. die oben erwähnten Länderprospekte und 
Maßnahmenmatrizes – sind auf der CwA-Website unter 
www.compactwithafrica.org zu finden. 

Die G20-Finanzminister haben sich verpflichtet, 
die Fortführung des CwA auch nach Ende der deutschen 
Präsidentschaft zu gewährleisten. Durch die Fortfüh-
rung der Africa Advisory Group wollen sie die Entwick-
lung des CwA innerhalb der G20 vorantreiben und die 
Fortschritte in den Compact-Ländern verfolgen. Die 
Gruppe berichtet zweimal jährlich an die G20-Finanz-
minister und Notenbankchefs. Diese diskutieren den 
Fortschritt der Initiative und ihrer eigenen Beiträge. 
Außerdem wird die G20 auf einer jährlichen Investo-
renveranstaltung für Investitionsmöglichkeiten in den 
Compact-Ländern werben, so die Reformen umgesetzt 
werden. Das soll Investoren das Vertrauen geben, sich 
mit Investitionsprojekten in den Compact-Ländern zu 
engagieren. 

• Signalwirkung: bessere 
Investitionsbedingungen 
(afrikanische Länder)

• umfassender und 
maßgeschneiderter Ansatz (IFIs)

• Anreize für Privatinvestoren im 
Inland und aus Partnerländern 
(bilaterale Partner)

• politische Plattform zur 
Förderung des Wandels (G20)

Herausforderungen für 
afrikanische Länder

Module des „Compact with Africa“

Afrika-

Quelle: Darstellung der Autoren.

nisches 
Land

Compact
with

Africa
IFIs Bilaterale

Partner

Erhöhung von Privatinvestitionen 
zur

• Schaffung von Arbeitsplätzen
und Wachstum

• Schließung der Infrastruktur-
lücke 

Compact with Africa

Die Initiative „Compact with Africa“ ist die zentrale Säule der Afrika-Partnerschaft der deutschen 
G20-Präsidentschaft: Afrikanische Länder, internationale Finanzinstitutionen (IFIs) und bilaterale 
Partner erarbeiten umfassende, abgestimmte und länderspezifische Reformvereinbarungen mit 
frühzeitigem privatwirtschaftlichem Engagement und politischer Unterstützung durch die G20. 
Dieser Ansatz verspricht Glaubwürdigkeit, Sichtbarkeit und Reichweite. 

Vorteile für
afrikanische Länder 

Makroökonomische 
Rahmenbedingungen:
machen Investitionsprojekte durch 
stabile gesamtwirtschaftliche Lage 
tragfähig

z. B. Gewährleistung der 
gesamtwirtschaftlichen Stabilität 
und der Schuldentragfähigkeit

Wirtschaftspolitische 
Rahmenbedingungen: 
machen Investitionsprojekte  durch 
Gewinnung von Privatinvestoren 
bankfähig

z. B. Förderung verlässlicher 
Regulierung und Institutionen 

Finanzielle Rahmenbedingungen: 
machen Investitionsprojekte durch 
Mobilisierung privater Finanzmittel 
finanzierbar 

z. B. Entwicklung effizienter Instru-
mente zur Minderung von Risiken 

Abb. 1
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Die G20 wollen den CwA damit als eine Art Marke 
etablieren, als Qualitätssiegel, das privaten Inves- 
toren, die an der Erschließung des enormen Wachs-
tumspotenzials Afrikas interessiert sind, die Investi-
tionsmöglichkeiten mit hohem Potenzial aufzeigt.  
Der »G20 Compact with Africa« kann somit auch Unter-
nehmen bei ihren Investitionsentscheidungen in afri-
kanischen Ländern eine Orientierungshilfe geben.

Jedes afrikanische Land, das am CwA teilnimmt, 
ist am Ende selbst für den Erfolg seines Compacts ver-
antwortlich. Die treibende Kraft hinter dem CwA ist die 
Eigenverantwortung der afrikanischen Länder; es sind 
nicht die Vorschriften der westlichen Staaten. Die wirt-
schaftlichen Reformschwerpunkte werden von den afri-
kanischen Ländern selbst festgelegt. Die G20 werden 
die CwA-Länder mit verschiedenen Maßnahmen unter-
stützen – auch indem wir den Privatsektor in unseren 
Ländern auf die eingegangenen Verpflichtungen für 
verbesserte Investitionsbedingungen und -möglichkei-
ten in den CwA-Ländern aufmerksam machen. 

Die Länderprospekte und Matrizen der Com-
pact-Länder sind wichtige Informationsquellen für die 
Privatwirtschaft. Die CwA-Länderteams, die in allen 
Compact-Ländern eingerichtet wurden, dienen als 
zentrale Anlaufstelle für private Investoren, die mit 
Verantwortlichen der jeweiligen Länder im Rahmen 
der Compact Initiative in Kontakt treten möchten. Die 
CwA-Website liefert zudem Informationen darüber, 
wie privatwirtschaftliches Engagement in den Com-
pact-Ländern unterstützt werden kann. Dort ist auch 
ein Bericht der International Finance Corporation über 
die Finanzierungsinstrumente zu finden, die in den 
CwA-Ländern zur Verfügung stehen.

DIE ROLLE DEUTSCHLANDS ALS BILATERALER 
PARTNER

Deutschland hat sich im Rahmen der CwA-Initiative 
zur besonderen Unterstützung von drei Partnerlän-
dern (Ghana, Cote d’Ivoire und Tunesien) verpflich-
tet: Diese sogenannten Reformpartnerschaften sind 
Deutschlands bilaterale Beiträge zum CwA und Teil des 
»Marshallplans mit Afrika« des deutschen Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ). So wird auch bilateral zusätzliche 
Unterstützung an die Umsetzung von Reformschritten 
sowie an gute Regierungsführung inklusive Bewahrung 
der Menschenrechte, stärkere Eigenleistungen und Pri-
vatsektororientierung des Partnerlandes geknüpft. Mit 
den Reformpartnerländern wurden konkrete Refor-
men für mehr Wachstum und Beschäftigung verein-
bart. Im Gegenzug unterstützt Deutschland Ghana, 
Cote d’Ivoire und Tunesien mit zusätzlichen Mitteln von 
bis zu 300 Mio. Euro unter anderem bei der Entwicklung 
des Energiesektors sowie des Finanzsystems. 

Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit Ghana und 
Cote d’ Ivoire ist der Bereich Erneuerbare Energien/
Energieeffizienz. Konkret geht es um die Förderung pri-
vater Investitionen, flankiert durch berufliche Bildung 

und verbesserter Zugang zu angepasster Finanzierung 
durch Unterstützung des Finanzsektors. So ist etwa der 
Energiesektor in Ghana hoch verschuldet. Die Regie-
rung betreibt aktiv die Neustrukturierung des Sektors 
und den Schuldenabbau, u.a. indem (Teil-)Privatisie-
rungen angestrebt werden. Ergänzend soll der Ausbau 
erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz durch 
Unterstützung der für relevante Ausbildungsberufe auf 
allen Ebenen gefördert werden. 

Die Elfenbeinküste hat ähnliche Prioritäten wie 
Ghana: Die Förderung der Privatwirtschaft und Beschäf-
tigung und die Erhöhung der Stromerzeugungskapa-
zität sowie die finanzielle Nachhaltigkeit des Sektors. 
Deutschland wird die Elfenbeinküste deshalb im Rah-
men des CwA beim Netzausbau und der Netzstabili-
sierung, bei Investitionen in »Leuchtturmvorhaben«, 
bei der Förderung insbesondere von KMUs sowie bei 
der Erarbeitung eines Einspeisegesetzes und der Ent-
wicklung standardisierter Vergabeverfahren für erneu-
erbare Energievorhaben unterstützen. Ergänzend zur 
Reformpartnerschaft unterstützt das BMZ mit einer 
Sonderinitiative die Elfenbeinküste dabei, beim wich-
tigsten Exportprodukt Kakao die Produktivität der 
gesamten Wertschöpfungskette zu erhöhen.

In Tunesien sind die Reformprioritäten andere: Der 
Kapitalverkehr ist stark reglementiert. Der Zugang zu 
Finanzierungen für Privatinvestitionen ist ineffizient. 
Finanzierungsangebote für kleinste, kleine und mitt-
lere Unternehmen befinden sich erst im Aufbau. Aus 
diesen Gründen wurde von beiden Partnerseiten der 
Banken- und Finanzsektor als geeignetes Aktionsfeld 
für einen bilateralen Beitrag zum CwA identifiziert. 
Konkrete Reformschritte im Finanz- und Bankensektor 
sind Voraussetzung für die Reformpartnerschaft und 
werden von der tunesischen Regierung – in Abstim-
mung mit IWF und Weltbank – vorangebracht. Zu den 
Reformmaßnahmen gehören u.a. der Erlass eines 
neuen Haushaltsgesetzes, verbesserte Einlagensiche-
rung sowie der Aufbau eines Kreditbüros zur Verbes-
serung der Auskunft über die Kreditwürdigkeit von 
Kreditnehmern.

Deutschland wird deshalb Tunesien u.a. unterstüt-
zen, verschiedene Reformmaßnahmen zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für Privatinvestitionen 
im Finanz- und Bankensektor umzusetzen. Außerdem 
beraten das BMZ und seine Durchführungsorganisatio-
nen die tunesische Regierung im Rahmen der Reform-
partnerschaft bei Reformen zur Investitionsförderung. 
So werden z.B. Garantieinstrumente für private Inves-
titionen entwickelt, Darlehen für die KKMU-Finanzie-
rung erleichtert oder die neu gegründete Investitions-
behörde unterstützt.

Dies sind nur einige Beispiele für die enge Zusam-
menarbeit Deutschlands mit seinen drei CwA Part-
nerländern. Auch in den anderen Compact-Ländern 
beteiligt sich Deutschland an der Koordinierung des 
Compact-Prozesses. 

Zusätzlich zu den bestehenden finanziellen In- 
strumenten multilateraler Organisationen zur Unter-
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stützung privater Investitionen in CwA-Ländern gibt es 
als deutschen Beitrag eine Reihe von finanziellen und 
institutionellen Initiativen, inklusive der Unterstützung 
bei der Finanzmarktentwicklung, des Umfeldes für 
KMU-Finanzierungen, der Verhandlung von Doppelbe-
steuerungsabkommen und eine stärker zielgerichtete 
Exportfinanzierung. Hierzu werden in den kommenden 
Monaten konkrete Vorschläge vorgelegt.

Zudem werben deutsche Wirtschaftsverbände 
und die Politik für die CwA-Länder bei der Privatwirt-
schaft. Die deutsche Regierung erarbeitet zurzeit mit 
Vertretern der deutschen Privatwirtschaft und weite-
ren Stakeholdern Strategien, wie Unternehmen, auch 
kleinere und mittelständische Unternehmen, von den 
sich entwickelnden und verbesserten Investitions-
chancen in CwA-Ländern überzeugt werden können, 
um den Schritt dorthin zu wagen. Die Instrumente der 
Außenwirtschaftsförderung und der Entwicklungspoli-
tik sollen besser vernetzt und auf unsere reformorien-
tierten Partner fokussiert werden. Ein konkretes Mit-
telstandsprogramm »Afrika« soll gerade den KMU-Sek-
tor auf dem Kontinent stärken und dadurch dringend 
benötigte Arbeitsplätze schaffen.

FAZIT

In Europa, Amerika und Asien hat der Privatsektor eine 
führende Rolle beim Aufstieg aus Armut und Chancen-
losigkeit gespielt. Dieses Potenzial besteht auch für 
Afrika. Mit der Neuausrichtung der deutschen Entwick-
lungs- und Afrikapolitik schafft Deutschland die Basis 
für einen wichtigen Beitrag zu diesem Ziel. Mit der 
Gründung und Unterstützung der Compact Initiative 
im G20-Rahmen hat Deutschland das Spektrum sei-
ner (entwicklungspolitischen) Instrumente erweitert, 
Afrika in den G20 verankert und einen privatsektorori-
entierten Ansatz gewählt. Der G20 Compact with Africa 
kann – und will – nicht alle Probleme afrikanischer 
Staaten lösen, aber der Compact with Africa eröffnet 
einen Ansatz, neue Erfolgsgeschichten in Afrika auf den 
Weg zu bringen und bestehende weiter zu befördern.
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